Strafanzeige / Strafantrag     (Stand: 01.11.98/M14a)





Die Strafanzeige (§ 158 Abs. 1 S. 1 StPO) kann von jedermann erstattet werden, mit ihr wird der zuständigen Behörde (Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gericht) Mitteilung vom  Verdacht einer Straftat gemacht mit der Anregung zu prüfen, ob diese zu verfolgen ist; sie kann mündlich oder schriftlich angebracht werden, die mündliche Anzeige ist zu beurkunden.


Der Strafantrag iSd § 77 StGB ist bei Straftaten erforderlich, die nur auf Antrag verfolgt werden (Antragsdelikte, z.B. Beleidigung, Körperverletzung u.a.). Er muß innerhalb von drei Monaten, nachdem der Antragsberechtigte von der Tat und der Person des Täters ausreichende Kenntnis erlangt hat, gestellt werden. Allerdings kann die Staatsanwaltschaft bei Bejahung des öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung (z.B. Sachbeschädigung, § 303 iVm §303c StGB) auch ohne Strafantrag tätig werden. Handelt es sich nicht um ein Antragsdelikt, gilt die allgemeine Verjährung (ab 3 Jahre) oder ggf. die presserechtliche Verjährung (siehe Merkblatt 8a). Ein Strafantrag bei der Polizei muß schriftlich gestellt werden.


Ein Strafantrag iSd § 158 Abs. 1 S. 1 StPO liegt dann vor, wenn es sich zwar nicht um ein Antragsdelikt handelt, der Betreffende aber ein besonderes Interesse an der Strafverfolgung hat, das besondere Interesse kann z.B. durch die Formulierung ”ich beantrage die Strafverfolgung” zum Ausdruck gebracht werden; dies hat zur Folge, daß der Antragsteller gem. § 171 S. 1 StPO im Falle der Einstellung einen begründeten Bescheid erhält. Ist der Antragsteller zugleich der Verletzte der Straftat, kann er binnen zwei Wochen Beschwerde gegen die Einstellung einlegen (§ 172 Abs. 1 S. 1 StPO) und bei einer weiteren Ablehnung gem. § 172 Abs. 2 S. 1 StPO binnen eines Monats die gerichtliche Entscheidung (Klageerzwingungsverfahren) beantragen; der Antrag auf gerichtliche Entscheidung muß von einem Anwalt unterzeichnet werden. Ist der Antragsteller nicht der Verletzte, kann er lediglich Dienstaufsichtsbeschwerde (siehe Merkblatt 1) gegen die Einstellung erheben.


Nach § 374 StPO können zahlreiche Delikte im Wege der Privatklage verfolgt werden (z.B. Hausfriedensbruch, Beleidigung, Körperverletzung u.a.). Oft stellt die Staatsanwaltschaft nach den §§ 153 - 154e StPO das Verfahren mit dem Hinweis auf die Privatklagemöglichkeit ein.


Der Betroffene erhält von der Einstellung eines gegen ihn gerichteten Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO Nachricht, wenn er als Beschuldigter vernommen worden ist, ein Haftbefehl gegen ihn erlassen war, wenn er um Bescheid gebeten hat oder ein besonderes Interesse an der Bekanntgabe ersichtlich ist.





Wer wider besseren Wissens eine Straftat vortäuscht, macht sich nach § 145d StGB strafbar. Wer wider besseren Wissens einen anderen einer rechtswidrigen Tat verdächtigt, macht sich nach § 164 StGB strafbar.





Ein häufig auftretendes Delikt ist die “Öffentliche Aufforderung zu Straftaten” nach § 111 StGB (z.B. der Aufruf eine zulässige Demonstration zu Stören oder gar zu Verhindern). Dieses Delikt kann von jedermann angezeigt werden, ggf. auch anonym.


Unterläßt die Staatsanwaltschaft oder Polizei die Verfolgung einer angezeigten Straftat aus mutmaßlich willkürlichen Gründen, kann diese wegen Verdachts der Strafvereitelung im Amt gem. § 258a StGB angezeigt werden.





Beispiel für eine Strafanzeige bzw. einen Strafantrag (rechtliche Ausführungen sind nicht erforderlich, die Staatsanwaltschaft muß den angezeigten Sachverhalt insgesamt auf Straftaten überprüfen):





An die Staatsanwaltschaft X





Betr.: Strafanzeige bzw. Strafantrag





Sehr geehrte Damen und Herren!





Hiermit erstatte ich Strafanzeige bzw. stelle Strafantrag gegen X [ggf. auch gegen Unbekannt] . 





Sachverhalt:


X hat in einem Flugblatt dazu aufgerufen, die Demonstration der NPD am 01. Mai 1998 in Leipzig zu verhindern. Dies stellt meines Erachtens eine öffentliche Auffoderung zu einer Straftat gem. § 111 StGB iVm § 21 VersammlG dar. 





Ich beantrage die Strafverfolgung   und möchte über den Ausgang des Verfahrens informiert werden.





Mit freundlichen Grüßen
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Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, informieren Sie sich über eine Fördermitgliedschaft im Arbeitskreis Recht !











Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.





Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen gegeben, es wird aber keine rechtliche Gewähr übernommen.











